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RS OGH 1977/2/1 5Ob511/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1977

Norm

BStG §5

Rechtssatz

Grobe Fahrlässigkeit des Überwachungsorganes, wenn es ganz einfache und naheliegende Überlegungen nicht

anstellt, die von ihm nach seinen besonderen Verhältnissen, insbesondere nach seiner beru4ichen Erfahrung, erwartet

werden müssen.
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